30. November 2009

Parlament Wien

UN Konvention

Zusammenfassung der Ergebnisse aus dem Arbeitstisch „Arbeit“

Leitung des AK:
Franz Wolfmayr – Die Steirische Behindertenhilfe




- Jugend am Werk Wien

Folgende Themenbereiche wurden besprochen:

1. der Zusammenhang zwischen sozialversicherter Arbeit und Beschäftigung nach den Landesbehindertengesetzen

a. zwischen Beschäftigung und Arbeit müssen Übergänge möglich sein

b. Die Eingliederungsmaßnahmen in den Arbeitsmarkt im Sinne des Supported Employment sind weiter zu verbessern (auch für Menschen mit geringer Leistungsfähigkeit; der Übergang von Beschäftigung zu Arbeit ist „fließend“ zu gestalten)

c. Beschäftigung nach den Landesbehindertengesetzen muss wesentlich verbessert werden durch Sozialversicherung, Unfallversicherung und Pensionsversicherung; für UV ist das BM für Gesundheit zuständig, für SV und PV das BM für Soziales

d. Für die Beschäftigung von Menschen mit geringer Leistungsfähigkeit in Betrieben müssen adäquate finanzielle Ausgleichszahlungen geleistet werden können

e. Maßnahmen für Menschen mit psychischer Behinderung am Arbeitsmarkt fehlen; sie sind notwendig und sind zu entwickeln

f. Wenn Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf nur in der Lage sind, kurze Zeiten zu arbeiten, muss es für sie ergänzend die Möglichkeit einer Tagesbetreuung geben

g. Die Aufteilung der Zuständigkeit auf Bund und Länder wurde hier generell als nicht mehr zeitgemäß gesehen:

i. Zuständigkeiten werden oft hin und hergeschoben

ii. Die 9 Bundesländer haben völlig unterschiedliche Regelungen und Qualitäten in ihren BHG – Leistungen; das ist unzumutbar.

2. die „normalen Programme“ müssen im Sinne des Mainstreaming auch für Menschen mit geringer Leistungsfähigkeit zugänglich sein

a. z.B. Förder- und Schulungsprogramme des AMS

3. Das Leben ist ganzheitlich zu sehen; wird der Bedarf an Persönlicher Assistenz am Arbeitsplatz erhoben, muss gleichzeitig der Bedarf an Assistenz im Wohnumfeld erhoben und zuerkannt werden 

Beispiel Wien:
beide Bedarfe werden von der Wiener Assistenzgenossenschaft im Auftrag von BSB und FSW erhoben und in der Assistenzkonferenz zuerkannt (obwohl unterschiedliche Kostenträger zuständig sind)

4. Ausgleichszahlungen

a. Viele Menschen mit Behinderung können nur eine Teilzeitbeschäftigung einnehmen. Die Entlohnung daraus reicht aber meist nicht zur Selbsterhaltung. Ausgleichszahlungen müssen daher auch bei Teilzeitbeschäftigung möglich sein und dürfen nicht gleich mit der Aufnahme eines Dienstverhältnisses entzogen werden; der Lebensstandard kann sonst nicht gehalten werden

b. Es muss generell einen ausbalancierten Übergang von „Benefits“ (finanzieller Förderung für Personen) und der Selbsterhaltung durch eine eigene Entlohnung geben; fällt der Benefit sofort mit Aufnahme einer Erwerbstätigkeit weg, gibt es keinen Anreiz für Menschen mit Behinderung zu arbeiten

5. Anreizsysteme haben sich bewährt und sollten ausgebaut werden

a. Strafen – Erhöhung der Ausgleichstaxe auf die Mindestentlohnung (AT ist nur mit dem Pensionsfaktor gestiegen, daher tatsächlich gesunken)

i. Gestaffelt nach Branchen

ii. Gestaffelt nach Betriebsgrößen

b. Anreize – Belohnungssysteme

c. Beratung für Unternehmen – als nicht monetäre Leistung

d. Das AMS sollte seine Fördermaßnahmen in allen Bundesländern auch für die Zielgruppe Menschen mit Behinderung einsetzen

e. Arbeitsplatzadaptierungen sind zu erleichtern; kann in Einzelfällen Minderleistungen sogar ausgleichen

6. Aktuelles Regierungsprogramm

a. Sozialversicherungsrechtliche Absicherung und

b. Umfassende persönliche Assistenz 

aus dem Regierungsprogramm sind rasch umzusetzen. Die Interessenvertretungen der Menschen mit Behinderung und der Dienstleistungsanbieter sind einzubinden. 
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